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Bescheid des Südwestrundfunks - Beitrags.lu.mper 631 986f
über die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht lür eine NebeIfröInung

Sehrgeehrter uerr]

Sie haben arn 1 6.1 1 .2019 einen Antrag auf Befreiung von cier Rundfunl<beitragspf licht für eine Nebenwoh-
nung gestellt. lhr Antrag isl am 27 .11 .2019 eingegangen.

Aufgrund der uns rzorliegenden Unlerlagen erfütlen Sie die Voraussetzungen für eine Bef reiung von der Rund-
lunkbeitragspflicht lür lhre Nebenwohnung ab dem Monat der Antragstellung.

Sie werden deshalb

ab 01.1 1.2019 unbefristet

von der Rundlunkbeitragsptlicht für lhre Nebenwohnung belreit.

Nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen kommt ein Belreiungsbeginn vor Antragstellung in der
Regel nicht in Betracht. Dementsprechend führt das Br"rndesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom
18.07.2018 aus, dass Lretreffende Personen ersl auf ihren Antrag hin von der Rundlunkbeitragspllicht befreit
werden können.

Auch clie vr:rgesehene neue gesetzliche Regelung lührt zu keiner anderen Entscheidung, weil Sie lhren An-
trag nicht innerhalb der vorgeselrenen Frist von drei Monaten ab Vorliegen der Belreiungsvoraussetzungen
geslellt haben. Deshaltl komrnt eine Belreiung tür zurückliegende Zeiträume nicht in Betracht.

Diese Befreiung gilt, solange die Vorausselzungen unverändert b.estehen, Bitte beachten Sie, dass Sie nach
§ I Rundfunkbeitragsstaalsvertrag verpllichtet sind. uns jegliche Anderung unverzügliclr schriftlich mitzuteilen.

Reclrtsgrundlage für diese Entscheidung ist das Urteildes Bundesverfassungsgerichts vorn 18.07.2018
(Az. 1 BvR 1675116,1 BvR 745117,1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17), sowie Ar"t. 4 Staatsvertrag über den Rund-
funk.im vereinten Deulschland vom 31 .08.1991 (GVBI. 1991 , S. 392) zuletzt geändert durch 21 . Staatsverlrag
zur Anderung rundlunkrechtlicher Slaatsverträgei vom 05. - 18.12.20t2 1CVAT. 2018, S, 79).

Mit freundlichen Grü ßen

Südwestrundtunk

Dieser Bescheid wurde maschinellerstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.

S€ite 1 von 2



BEIrRAGSSERVIIE

- Unser Schreiben vam 07,02.2020 - Beitragsnummer 631 986f

Bechts behellshe te hru ng

Gegen <Jresen Bescheid kann innerhalb eines Monals naclt Bekanntgabe Widerspruch erhobetl werden. Der

Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form r:der zur Niederschrilt einzulegen beim Südwestrundlunk

* '."'1;:I:f::;I:ff:r, 
und Deurse hranciradio, Freimersdorrer wes 6,5082e Körn

ocler beim Sr-iclwestrunrllunk (Abteilung Beitragsservrce, Neckarslr. 230,7A190 StLtltgari).

$Wird der Widerspruch in elektronisclrer Forn *ingelegt, so ist clieser dirrch De-Mail in der Sendevarianie "mii

bestätigter sicherer Anrneldr-rng" nach § 5 Abs 5 De-Mail-Gese{z afi die De-Mail-Adresse

inlo@rr-rndf unkbeitrag.de-matl.de zu richten.

Bitte beachten §ie auch folgende wichlige Hinweise:

- Geben Sie bei der üinlegung des Wi<lerspruchs Ditte die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Be-

weismittel an.

- Widerspruch uncl l(lage entbinden niclrl von der Verpfiichtung z-ur Zahiurig der äundtunkbeiträge.

Nähere lnformationen zum Rundfunktleitrag finden Sie unter rundfunkbeitrag.de.
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